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Leitlinien  
Nähere Festlegung der Umstände für vorübergehende Beschränkungen 
im Falle eines erheblichen Nichtausfallereignisses gemäß Artikel 45a der 
EMIR-Verordnung 
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I. Anwendungsbereich 

Für wen? 

Diese Leitlinien gelten für die gemäß Artikel 22 der EMIR-Verordnung benannten zuständigen 
Behörden. 

Was? 

Diese Leitlinien gelten in Bezug auf Artikel 45a der EMIR-Verordnung, in dem die ESMA 
beauftragt wird, Leitlinien auszuarbeiten, in denen näher festgelegt wird, unter welchen 
Umständen die zuständige Behörde von der CCP verlangen kann, alle in Artikel 45a Absatz 1 
der EMIR-Verordnung genannten beschränkten Handlungen während eines von der 
zuständigen Behörde festgelegten Zeitraums, der fünf Jahre nicht überschreiten darf, zu 
unterlassen. 

Wann? 

Diese Leitlinien gelten nach Ablauf von zwei Monaten nach dem Datum ihrer Veröffentlichung 
auf der ESMA-Website in allen Amtssprachen der Europäischen Union. 
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II. Rechtsrahmen, Abkürzungen und Begriffsbestimmungen 

Rechtsrahmen 

CCPRRR Verordnung (EU) 2021/23 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
2020 über einen Rahmen für die Sanierung und 
Abwicklung zentraler Gegenparteien und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1095/2010, (EU) Nr. 648/2012, (EU) 
Nr. 600/2014, (EU) Nr. 806/2014 und (EU) 
2015/2365 sowie der Richtlinien 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU und (EU) 
2017/11321 

EMIR Verordnung über europäische 
Marktinfrastrukturen – Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, 
zentrale Gegenparteien und 
Transaktionsregister2 

ESMA-Verordnung Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG 
und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG 
der Kommission3 

Delegierte Verordnung Nr. 152/2013 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 152/2013 der 
Kommission vom 19. Dezember 2012 über 
Eigenkapitalanforderungen an zentrale 
Gegenparteien4 

 

1 ABl. L 22 vom 22.1.2021, S. 1-102. 
2 ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1. 
3 ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84. 
4 ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 37. 
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Delegierte Verordnung Nr. 153/2013 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 153/2013 der 
Kommission vom 19. Dezember 2012 über 
Anforderungen an zentrale Gegenparteien5 

  

 

5 ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 41. 
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Abkürzungen 

CCP Zentrale Gegenpartei (Central Counterparty) 

EK Europäische Kommission 

ESMA Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

EU Europäische Union 

ABl. Amtsblatt der Europäischen Union 

OTC außerbörslich (Over-The-Counter) 

RTS Technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical 
Standards) 

 

Begriffsbestimmungen 

Soweit nichts anderes angegeben ist, kommt den in diesen Leitlinien verwendeten Begriffen 
jeweils dieselbe Bedeutung zu wie in der CCPRRR, der EMIR, der Delegierten Verordnung 
Nr. 152/2013 und der Delegierten Verordnung Nr. 153/2013. 
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III. Zweck 

1. Die vorliegenden Leitlinien stützen sich auf Artikel 16 der ESMA-Verordnung sowie 
Artikel 45a Absatz 3 der EMIR-Verordnung und sind an die zuständigen Behörden 
gerichtet. Gemäß Artikel 16 Absatz 3 der ESMA-Verordnung unternehmen die 
zuständigen Behörden alle erforderlichen Anstrengungen, um diesen Leitlinien 
nachzukommen. 

2. Gemäß Artikel 45a der EMIR-Verordnung kann die zuständige Behörde im Falle eines 
erheblichen Nichtausfallereignisses im Sinne von Artikel 2 Nummer 9 der CCPRRR von 
der CCP verlangen, alle beschränkten Handlungen während eines von der zuständigen 
Behörde festgelegten Zeitraums, der fünf Jahre nicht überschreiten darf, zu unterlassen. 
Die Handlungen, die die CCP zu unterlassen hat, sind a) Ausschüttung von Dividenden 
oder Eingehen einer unwiderruflichen Verpflichtung zur Ausschüttung von Dividenden, 
hiervon ausgenommen sind Dividendenansprüche, die in der CCPRRR ausdrücklich als 
eine Form von Entschädigung genannt werden; b) Rückkauf von Stammaktien und 
c) Begründung einer Verpflichtung zur Zahlung einer variablen Vergütung im Sinne der 
Vergütungspolitik der CCP nach Artikel 26 Absatz 5 der EMIR-Verordnung, von freiwilligen 
Rentenleistungen oder von Abfindungspaketen für die Geschäftsleitung im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 29 der EMIR-Verordnung. 

3. Die zuständige Behörde darf die CCP nicht daran hindern, eine der beschränkten 
Handlungen vorzunehmen, wenn die CCP rechtlich zu dieser Handlung verpflichtet ist. 

4. Die Leitlinien geben den zuständigen Behörden Orientierung dazu, unter welchen 
Umständen sie von der CCP verlangen können, gewisse beschränkte Handlungen zum 
Schutz ihrer Eigenmittel zu unterlassen. In den Leitlinien werden daher Indikatoren 
genannt und es wird näher dargelegt, unter welchen Umständen in Betracht gezogen 
werden sollte, ob von der CCP verlangt wird, diese Handlungen zu unterlassen. 

5. Die in diesen Leitlinien genannten Indikatoren verpflichten die zuständigen Behörden nicht 
dazu, von der CCP zu verlangen, alle beschränkten Maßnahmen zu unterlassen, und 
hindern die zuständigen Behörden auch nicht daran, von der CCP zu verlangen, alle 
beschränkten Maßnahmen zu unterlassen, wenn die Indikatoren nicht erfüllt sind, die 
zuständigen Behörden jedoch festgestellt haben, dass eine Beschränkung gelten muss. 
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IV. Einhaltung der Leitlinien und Mitteilungspflichten 

Status der Leitlinien 

6. Die zuständigen Behörden und die CCP unternehmen gemäß Artikel 16 Absatz 3 der 
ESMA-Verordnung alle erforderlichen Anstrengungen, um diesen Leitlinien 
nachzukommen. 

7. Die zuständigen Behörden, für die diese Leitlinien gelten, sollten diesen nachkommen, 
indem sie sie ggf. in ihren nationalen Rechts- und/oder Aufsichtsrahmen aufnehmen. 

Mitteilungspflichten 

8. Innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung der Leitlinien in allen EU-
Amtssprachen auf der Website der ESMA müssen die diesen Leitlinien unterliegenden 
zuständigen Behörden der ESMA mitteilen, ob sie den Leitlinien (i) nachkommen, (ii) nicht 
nachkommen, jedoch ihnen nachzukommen beabsichtigen, oder (iii) ihnen nicht 
nachkommen und ihnen nicht nachzukommen beabsichtigen. 

9. Im Fall der Nichteinhaltung der Leitlinien müssen die zuständigen Behörden der ESMA 
außerdem innerhalb von zwei Monaten, nachdem die Leitlinien in allen EU-Amtssprachen 
auf der ESMA-Website veröffentlicht wurden, die Gründe für die Nichteinhaltung der 
Leitlinien mitteilen. 

10. Eine Vorlage für diese Mitteilung ist auf der ESMA-Website verfügbar. Die ausgefüllte 
Vorlage ist an die ESMA zu übermitteln. 
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V. Leitlinien zu den Umständen für vorübergehende 
Beschränkungen im Falle eines erheblichen 
Nichtausfallereignisses 

Leitlinie 1 

Stellt die zuständige Behörde ein Nichtausfallereignis fest, so sollte sie prüfen, ob der folgende 
Indikator erfüllt ist, um zu bestimmen, ob das Nichtausfallereignis ein erhebliches Risiko für 
das Eigenkapital der CCP darstellt und es daher rechtfertigen würde, von der CCP zu 
verlangen, alle der in Artikel 45a Absatz 1 der EMIR-Verordnung genannten Maßnahmen zu 
unterlassen: 

a) wenn nach einem Nichtausfallereignis die Eigenkapitalausstattung der CCP durch 
einen realisierten, geschätzten oder prognostizierten Verlust die in Artikel 1 Absatz 3 
der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 152/2013 genannte Meldeschwelle 
unterschreiten wird oder voraussichtlich unterschreiten wird. 

 

Leitlinie 2 

Stellt die zuständige Behörde ein Nichtausfallereignis fest, so sollte sie prüfen, ob die 
folgenden Indikatoren erfüllt sind, um zu bestimmen, ob das Nichtausfallereignis ein 
erhebliches Risiko für die CCP darstellt und die Fähigkeit der CCP zur Wahrnehmung ihrer 
kritischen Funktionen beeinträchtigen könnte und es daher rechtfertigen würde, von der CCP 
zu verlangen, alle der in Artikel 45a Absatz 1 der EMIR-Verordnung genannten Maßnahmen 
zu unterlassen, 

a) wenn die CCP ein wesentliches operatives Ereignis wie einen Cyberangriff oder eine 
Naturkatastrophe erleidet oder sich von einem solchen Ereignis nicht erholt, welches 
die CCP daran hindert, ihre Clearingdienste vollständig auszuüben oder ihre 
Verpflichtungen gegenüber ihren Clearingmitgliedern (einschließlich Kunden und 
indirekter Kunden) ganz oder teilweise zu erfüllen, und dies mittelfristig finanzielle 
Auswirkungen haben kann; 

b) wenn der Ausfall eines kritischen Drittunternehmens die CCP daran hindert oder daran 
hindern könnte, ihre Clearingdienste vollständig auszuüben oder ihre Verpflichtungen 
gegenüber ihren Clearingmitgliedern (einschließlich Kunden und indirekter Kunden) 
ganz oder teilweise zu erfüllen, einschließlich der Abwicklung von Geschäften und 
Einschusszahlungen, und dies mittelfristig finanzielle Auswirkungen haben kann. 
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